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Bereits 1992 hat die damalige Bürgerschaft den Neubau eines Theaters in Rostock 
beschlossen. Bisher wurde keine Entscheidung zu einem endgültigen Standort getroffen. In 
der derzeitigen Haushaltssituation erscheint eine direkte Finanzierung aus dem 
Vermögenshaushalt der Hansestadt Rostock in den kommenden Jahren nicht realisierbar. 
Der Neubau durch einen Dritten, z.B. durch den KOE als Eigenbetrieb der Hansestadt 
Rostock oder WIRO GmbH und eine Anmietung aus dem Verwaltungshaushalt heraus 
könnte eine Alternative darstellen. Allerdings wird in den Verwaltungshaushalt der Folgejahre 
vollständig die Summe für einen Neubau nach gegenwärtiger Schätzung ca. 50 Mio. EUR 
abzubilden sein.

Durch das Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft ist ein Standortvergleich 
für den Neubau eines Theaters in der HRO beauftragt worden, der die Standorte

1. Rosengarten
2. Fischerbastion
3. Christinenhafen

untersucht. Das Ergebnis als gutachterliche Arbeit liegt nun vor und wird derzeit durch die 
Ämter abschließend bewertet. 
Die daraus abgeleitete Standortempfehlung wird Ende November 2010 vorliegen und dann 
als Vorlage der Bürgerschaft zur Information  übergeben. 

Roland Methling
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